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1. Geltungsbereich 
1.1. Unsere ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN liegen 

den mit uns abgeschlossenen  
� Lieferverträgen („Lieferungen“) sowie 
� Werkverträgen („Leistungen“)  
zugrunde. Sie gelten ausschließlich. Soweit diese keine Rege-
lungen enthalten, gilt das Gesetz. Entgegenstehenden oder 
zusätzlichen Bedingungen des Vertragspartners wird wider-
sprochen. Sie gelten nur, wenn wir uns schriftlich ausdrücklich 
mit Ihnen oder mit Teilen davon einverstanden erklärt haben. 
Unsere ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN gelten 
auch dann, wenn unsere Lieferungen oder Leistungen in 
Kenntnis entgegenstehender oder zusätzlicher Bedingungen 
des Vertragspartners vorbehaltlos erbracht werden.  

1.2. Unsere ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN gelten 
nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. 

1.3  Unsere ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN gelten 
auch für künftige Geschäfte mit dem Vertragspartner. 

2. Angebote, Kostenanschläge, Erstmuster/Serien, nachträgli-
che Änderungen des Vertragsinhalts 

2.1. Unsere Angebote und Kostenanschläge sind – sofern nicht 
ausdrücklich als fest bezeichnet - freibleibend und unverbind-
lich.  

2.2 Vor jeder Serienfertigung werden für den Vertragspartner von 
diesem beauftragte und zu vergütende Erstmuster gefertigt, 
deren Überprüfung durch uns im Erstmusterprüfbericht doku-
mentiert ist. Die vom Vertragspartner genehmigten Prüfungs-
ergebnisse des Erstmusterprüfberichts sind Grundlage für die 
vom Vertragspartner beauftragten Serienfertigungen. 

2.3 Zur exakten, zerstörungsfreien Bestimmung der Dicke von 
galvanisch aufgetragenen Schichten, auch mehrlagig, wird 
ausschließlich die Röntgenfluoreszenz-Schichtdickenmessung 
(RFA) als Prüfparameter herangezogen.  

2.4. Wir behalten uns nach Vertragsschluss folgende Änderungen 
unserer Lieferungen oder Leistungen vor, sofern dies für den 
Vertragspartner zumutbar ist:  
� Produkt- und/oder Prozessänderungen im Zuge der 

ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung; 
� geringfügige und unwesentliche Farb-, Form-, Design-, 

Bürststruktur-, Maß-, Gewichts- oder Mengenabwei-
chungen;  

� handelsübliche Abweichungen, insbesondere optische 
Abweichungen. 

2.5. Der Vertragspartner ist verpflichtet, uns bei Auftragserteilung 
darauf hinzuweisen, wenn auf keinen Fall von seinen An- und 
Vorgaben gemäß Ziff. 2.4 abgewichen werden darf. 

2.6. Wir bemühen uns, einem nach Vertragsabschluss erfolgenden 
Änderungsverlangen des Vertragspartners bezüglich der ver-
tragsgegenständlichen Lieferungen und/oder Leistungen 
Rechnung zu tragen, soweit uns dies im Rahmen unserer be-
trieblichen Leistungsfähigkeit zumutbar ist. 

 Soweit die Prüfung der Änderungsmöglichkeiten oder die 
tatsächliche Durchführung der Änderungen Auswirkungen auf 
das vertragliche Leistungsgefüge (Vergütung, Fristen etc.) ha-
ben, ist unverzüglich eine schriftliche Anpassung der vertragli-
chen Regelungen vorzunehmen. Wir können für die Dauer der 
Unterbrechung aufgrund der Prüfung des Änderungsverlan-
gens und der Vereinbarung über die Anpassung der vertragli-
chen Regelungen eine angemessene zusätzliche Vergütung in 
Anlehnung an die Stundensätze derjenigen unserer Mitarbei-

ter verlangen, die aufgrund der Unterbrechung nicht anderwei-
tig eingesetzt werden konnten. 
Wir dürfen für eine erforderliche Prüfung, ob und zu welchen 
Bedingungen die gewünschte Änderung durchführbar ist, 
ebenfalls zusätzlich eine angemessene Vergütung verlangen, 
sofern der Vertragspartner einen entsprechenden Prüfungs-
auftrag erteilt. 

2.7. Eine Schadensersatzpflicht gemäß § 122 BGB setzt unser 
Verschulden voraus.  

3. Von dem Vertragspartner beigestellte Ware 
3.1 Der Vertragspartner ist dafür verantwortlich, dass die von ihm 

vertragsgemäß beigestellte Ware galvanisierungsfähig und 
entsprechend den Erfordernissen seines Auftrages, insbeson-
dere bezüglich Qualität, Schichtdicke und Toleranzen, voll-
ständig spezifiziert ist. 
Werden infolge der Beschaffenheit der von dem Vertrags-
partner in eigener Verantwortung spezifizierten und beigestell-
ten Ware, insbesondere auf Grund einer nicht galvanisie-
rungsgerechten Oberfläche, oder wegen fehlender oder feh-
lerhafter Spezifizierung des Vertragspartners vor oder wäh-
rend des Galvanisierungsprozesses Beschädigungen der bei-
gestellten Ware, z. B. Walzeinschlüsse, Torsion, Längung, 
Säbelkrümmung oder Ähnliches festgestellt, sind wir berech-
tigt, nach billigem Ermessen zu entscheiden, 
� ob die beigestellte Ware von uns auf Kosten – Zeitauf-

wand zu aktuellen Preisen – und Gefahr des Vertrags-
partners in einen galvanisierungsfähigen Zustand ver-
setzt wird oder 

� die beigestellte Ware auf Kosten und Gefahr des Ver-
tragspartners an diesen zurückgeschickt wird oder 

� die beigestellte Ware auf Risiko des Vertragspartners 
galvanisiert wird; treten in letztem Fall Schäden bei der 
Galvanisierung auf, so sind wir hierfür, falls unsere Ent-
scheidung nach billigem Ermessen getroffen wurde, 
nicht haftbar. 

3.2 Ist infolge der Beschaffenheit der von dem Vertragspartner in 
eigener Verantwortung spezifizierten und beigestellten Ware 
oder wegen fehlender oder fehlerhafter Spezifizierung des 
Vertragspartners eine Galvanisierung nicht oder nicht ein-
wandfrei durchführbar oder treten während der Galvanisierung 
aufgrund dessen Mängel an den beigestellten Waren oder 
sonstige Schwierigkeiten und Schäden auf, ohne dass ein 
Umstand mitgewirkt hat, den wir zu vertreten haben, so richten 
sich unsere Ansprüche auf Vergütung nach § 645 BGB. Eine 
weitergehende Haftung des Vertragspartners wegen Ver-
schuldens bleibt unberührt. 

3.3 Der Vertragspartner ist mit uns darüber einig, dass es bei 
jedem Galvanikprozess bezüglich der beigestellten Ware zu 
Ausschuss- und Fehlmengen kommt.  
Vorbehaltlich einer besonderen Vereinbarung mit dem Ver-
tragspartner bezüglich der von ihm tolerierten Ausschuss- und 
Fehlmengen gilt unsere, mit unseren Angeboten überlassene, 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuelle allgemeine 
standardisierte Fehlmengenregelung. 

3.4 Der Vertragspartner trägt die Kosten und die Gefahr der 
Anlieferung beigestellter Ware in unser Werk.  

3.5 Wir verarbeiten die beigestellte Ware als Hersteller im Sinne 
von § 950 BGB. Sofern nicht der Wert der durch uns vorge-
nommenen Veredelung (Verarbeitung bzw. Umbildung) erheb-
lich geringer ist als der Wert der beigestellten Ware vor der 
Veredelung, erwerben wir das Alleineigentum an der veredel-
ten Ware. Andernfalls gilt als vereinbart, dass wir das Mitei-
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gentum an der veredelten Ware im Verhältnis des Wertes der 
Veredelung zu dem Wert der vom Vertragspartner beigestell-
ten Ware zum Zeitpunkt der Veredelung erwerben. 

4. Preise, Zahlungsbedingungen, Nacherfüllungsvorbehalt 
4.1.  Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen 

zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages von uns 
nicht zu vertretende Kostenerhöhungen, insbesondere auf 
Grund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen, 
eintreten. Diese werden wir dem Vertragspartner auf Verlan-
gen nachweisen. 
Bei zeitlich begrenztem Festpreis steht uns vorbenanntes 
Preiserhöhungsrecht im Rahmen laufender Verträge nach Ab-
lauf des für den Festpreis maßgeblichen Zeitraums zu. 

4.2.  Unsere Preise verstehen sich vorbehaltlich gesonderter 
Vereinbarung ab Werk ausschließlich Porto, Versand, Fracht, 
Verpackung, Versicherung. Die Mehrwertsteuer wird in der je-
weils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe zusätzlich in Rech-
nung gestellt. 
Unsere Preise beinhalten, sofern nichts anderes vereinbart ist, 
die im Angebot aufgeführten Standard-Qualitätsprüfungen. 
Nachträgliche Auftragserweiterungen sind gesondert zu be-
zahlen. Stellt sich nach Vertragsschluss das Erfordernis zu-
sätzlicher Fertigungs- bzw. Prüfaufwendungen heraus, werden 
wir dies dem Vertragspartner unverzüglich mitteilen. Bei ent-
sprechender Auftragserteilung durch den Vertragspartner sind 
diese zusätzlich zu bezahlen. 

4.3.  Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Edelmetallrechnun-
gen ohne Abzug sofort zur Zahlung fällig. Zahlungen unserer 
Formkostenrechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach 
Rechnungsdatum zu leisten; nur bei Zahlung innerhalb von 
zehn Tagen nach Rechnungsdatum werden insoweit 2 % 
Skonto gewährt. Die Zahlungen sind frei unserer Zahlstelle zu 
leisten. 
Ist eine Zahlung nicht innerhalb von 30 Tagen jeweils nach 
Rechnungsdatum geleistet, kommt der Vertragspartner ohne 
weitere Erklärung unsererseits in Verzug. Im Übrigen gelten 
die gesetzlichen Regelungen betreffend die Folgen des Zah-
lungsverzugs.  

4.4 Im Falle der Stundung sind wir berechtigt, Zinsen entspre-
chend den gesetzlichen Verzugszinsen für den Stundungszeit-
raum geltend zu machen. 

4.5 Wir sind berechtigt, angemessene Anzahlungen zuzüglich 
des darauf entfallenden gesetzlichen Mehrwertsteuerbe-
trages zu verlangen, falls ein sachlich berechtigender 
Grund vorliegt und keine überwiegenden Belange des 
Vertragspartners entgegenstehen. Wir können Ab-
schlagszahlungen zzgl. des darauf entfallenden gesetzli-
chen Mehrwertsteuerbetrages verlangen, insoweit diese 
nicht wesentlich höher sind als der durch unsere ver-
tragsgemäß erbrachte Leistung beim Vertragspartner er-
folgende Wertzuwachs.  

4.6 Wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber angenom-
men, Wechsel nur bei vorheriger schriftlicher Vereinbarung. 
Der Diskont, die Spesen und die mit der Einziehung des 
Wechsels- und Scheckbetrages in Zusammenhang stehenden 
Kosten sind vom Vertragspartner zu tragen und sofort zur 
Zahlung fällig. Eine Erfüllungswirkung tritt erst mit Einlösung 
der Schecks bzw. Wechsel und unserer Befreiung aus jegli-
cher Haftung ein. 

4.7 Aufrechnungsrechte stehen dem Vertragspartner nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungs-
rechts ist der Vertragspartner nur insoweit befugt, als sein Ge-
genanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

4.8 Im Falle fehlender Vertragsgemäßheit der Lieferung oder 
Leistung steht dem Vertragspartner ein Zurückbehaltungs-
recht zu, soweit der einbehaltene Betrag im angemessenen 
Verhältnis zur fehlenden Vertragsgemäßheit, (insbesondere 
einem Mangel) und den voraussichtlichen Kosten der Nacher-
füllung (insbesondere einer Mangelbeseitigung) steht. Der 
Vertragspartner ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte 
wegen fehlender Vertragsgemäßheit geltend zu machen, 
wenn er fällige Zahlungen nicht geleistet hat und der fällige 
aber nicht geleistete Betrag trotz der fehlenden Vertragsge-
mäßheit in einem angemessenen Verhältnis zu den nicht ver-
tragsgemäßen Lieferungen bzw. Leistungen steht. 

5. Verpackung, Liefer- oder Leistungszeit, nicht zu vertretende 
Liefer- oder Leistungshindernisse, Liefer- oder Leistungs-
verzug, Unmöglichkeit, Annahmeverzug, Mitwirkungspflich-
ten 

5.1. Die Lieferung erfolgt grundsätzlich "ab Werk". Werden 
Verpackungen durch uns beigestellt, wie z.B. Gitterboxen, so 
sind diese unverzüglich auf Risiko und Kosten des Vertrags-
partners an uns zurückzusenden. Bei verspäteter oder unter-
bleibender Rücksendung bleibt die Geltendmachung des ent-
sprechenden Schadens vorbehalten. 

5.2. Die angegebenen Liefer- bzw. Leistungszeiten sind nur dann 
Fixtermine, wenn sie ausdrücklich als solche festgelegt wer-
den. 

5.3. Die Einhaltung von Liefer- bzw. Leistungsverpflichtungen, 
insbesondere Lieferterminen, setzt voraus: 
� die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung etwai-

ger Mitwirkungspflichten des Vertragspartners, insbe-
sondere den Eingang vom Vertragspartner zu liefernder 
Unterlagen, Informationen und Spezifikationen sowie 
beizustellender Waren; 

� die Klärung sämtlicher technischer Einzelheiten mit dem 
Vertragspartner; 

� den Eingang vereinbarter Abschlagszahlungen bzw. die 
Eröffnung vereinbarter Akkreditive; 

� das Vorliegen etwaiger erforderlicher behördlicher Ge-
nehmigungen und Lizenzen. 

Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
5.4. Für die Einhaltung der Lieferfrist ist der Zeitpunkt maßgebend, 

an dem die Lieferungen oder Leistungen „ab Werk“ erfolgen 
oder dem Vertragspartner die Versand- bzw. Abholbereitschaft 
mitgeteilt worden ist.  

5.5. Von uns nicht zu vertretende Liefer- oder Leistungsverzö-
gerungen: 

5.5.1. Liefer- oder Leistungsverzögerungen auf Grund folgender 
Liefer- und Leistungshindernisse sind von uns – außer es 
wurden gerade in Bezug auf die Frist- bzw. Termineinhaltung 
ausnahmsweise ein Beschaffungsrisiko oder eine Garantie 
übernommen – nicht zu vertreten, entsprechendes gilt auch, 
wenn diese Hindernisse bei unseren Lieferanten oder deren 
Unterlieferanten eintreten: 
Umstände höherer Gewalt sowie Liefer- und Leistungshinder-
nisse, 
� die nach Vertragsschluss eintreten oder uns unver-

schuldet erst nach Vertragsschluss bekannt werden und  
� bezüglich derer von uns der Nachweis geführt wird, 

dass sie auch durch die gebotene Sorgfalt von uns nicht 
vorausgesehen und verhütet werden konnten und uns 
insoweit auch kein Übernahme-, Vorsorge- und Abwen-
dungsverschulden trifft. 

Unter vorbenannten Voraussetzungen – Eintritt oder unver-
schuldetes Bekanntwerden erst nach Vertragsschluss, von 
uns nachgewiesene Unvorhersehbarkeit und Unvermeidbar-
keit – zählen hierzu insbesondere: 
Berechtigte Arbeitskampfmaßnahmen (Streik und Aussper-
rungen); Betriebsstörungen; Rohstoffverknappung; Ausfall von 
Betriebs- und Hilfsstoffen. 

5.5.2. Schadensersatzansprüche des Vertragspartners sind bei 
Liefer- oder Leistungsverzögerungen im Sinne von Ziff. 5.5.1. 
ausgeschlossen. 

5.5.3.  Bei einem endgültigen Liefer- oder Leistungshindernis im 
Sinne von Ziff. 5.5.1. ist jede Vertragspartei zur sofortigen Ver-
tragsbeendigung durch Rücktritt entsprechend den gesetzli-
chen Bestimmungen berechtigt. 

5.5.4.  Bei einem vorübergehenden Liefer- oder Leistungshindernis 
im Sinne von Ziff. 5.5.1. sind wir berechtigt, Lieferungen oder 
Leistungen um die Dauer der Behinderung zzgl. einer ange-
messenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Weisen wir dem Ver-
tragspartner eine unzumutbare Liefer- oder Leistungserschwe-
rung nach, sind wir zum Vertragsrücktritt berechtigt. Ein Rück-
trittsrecht steht dem Vertragspartner nur unter den Vorausset-
zungen von nachfolgend Ziff. 5.7. zu.  
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5.6 Von uns zu vertretende Liefer- oder Leistungsverzöge-
rungen: 
Wenn eine strengere (insbesondere verschuldensunabhängi-
ge) oder mildere Haftung weder bestimmt noch aus dem sons-
tigen Inhalt des Vertragsverhältnisses zu entnehmen ist, haf-
ten wir für Verzugsschäden wegen vorsätzlicher oder fahrläs-
siger Pflichtverletzung wie folgt: 

5.6.1 Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bei Vorsatz. 
5.6.2 Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen unter Begrenzung 

unserer Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, ver-
tragstypischen Schaden: 
� bei grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter, 

leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen; 
� bei leichter Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertre-

ter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsge-
hilfen, wenn durch diese wesentliche Vertragspflichten 
(vgl. Definition Ziff. 8.8.2) verletzt werden; dies ist ins-
besondere der Fall, wenn der zugrunde liegende Ver-
trag ein Fixgeschäft ist oder der Vertragspartner wegen 
der von uns zu vertretenden Liefer- oder Leistungsver-
zögerung geltend machen kann, dass sein Interesse an 
der Vertragserfüllung fortgefallen ist. 

5.6.3 In übrigen Fällen leichter Fahrlässigkeit haften wir im Fall des 
Liefer- oder Leistungsverzugs für jede vollendete Woche Ver-
zug nur im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädi-
gung in Höhe von 0,5 % des Liefer- oder Leistungswertes, 
maximal jedoch nicht mehr als 5 % des Liefer- oder Leis-
tungswertes. 

5.6.4 Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Vertragspart-
ners bleiben vorbehalten. 

5.7 Rücktrittsrecht des Vertragspartners bei Liefer- oder 
Leistungsverzögerungen: 
Können wir den Nachweis führen, dass die Verzögerung von 
uns nicht zu vertreten ist, so steht dem Vertragspartner ein 
Rücktrittsrecht nur zu, 
� wenn dieser im Vertrag den Fortbestand seines Leis-

tungsinteresses an die Rechtzeitigkeit der Leistung ge-
bunden hat (Fixgeschäft) oder  

� er nachweist, dass auf Grund der Liefer- oder Leis-
tungsverzögerung sein Leistungsinteresse weggefallen 
oder ihm die Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnis-
ses unzumutbar ist. 

Im Übrigen kommt § 323 Abs. 4 – 6 BGB zur Anwendung. Für 
die Rechtsfolgen des Rücktritts sind die gesetzlichen Rege-
lungen maßgeblich (§§ 346 ff. BGB); nicht geschuldete Leis-
tungen des Vertragspartners können durch diesen zurückge-
fordert werden. 
Die gesetzlichen werkvertraglichen Kündigungsrechte bleiben 
unberührt.  

5.8. Im Falle der Unmöglichkeit unserer Lieferungen oder Leistun-
gen haften wir entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
mit folgender Begrenzung unserer Haftung der Höhe nach:  
Falls nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unsererseits, un-
serer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorliegt, 
ist unsere Haftung auf Schadensersatz und auf Ersatz vergeb-
licher Aufwendungen auf insgesamt 20 % des Nettorech-
nungsbetrages unserer Lieferungen und Leistungen begrenzt; 
bei grob fahrlässigem Verhalten auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden. Diese Haftungsbegrenzung 
gilt nicht, falls wir ausnahmsweise ein Beschaffungsrisiko 
übernommen haben. 
Das gesetzliche Recht des Vertragspartners zum Rücktritt 
vom Vertrag bei Unmöglichkeit unserer Lieferungen oder 
Leistungen bleibt unberührt. 

5.9 Wir sind zu Teillieferungen oder –leistungen in für den Ver-
tragspartner zumutbarem Umfang berechtigt.  

5.10 Kommt der Vertragspartner schuldhaft mit der Annahme oder 
Abnahme am Erfüllungsort, der Abholung oder dem Abruf der 
Ware – auch bei eventuellen Teillieferungen – in Verzug, ver-
zögert sich die Lieferung in sonstiger Weise aus Gründen, die 
der Vertragspartner zu vertreten hat oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir – unbeschadet wei-
tergehender gesetzlicher Ansprüche – berechtigt, den uns in-
soweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehr-
aufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprü-
che bleiben vorbehalten. 

6. Übergang der Gefahr / Versicherung 
6.1. Bei Lieferungen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs 

oder einer zufälligen Verschlechterung auf den Vertrags-
partner über, sobald die Lieferung an die zur Abholung oder 
Ausführung der Lieferung bestimmte Person oder Anstalt 
übergeben worden ist, spätestens jedoch bei Verlassen unse-
res Werkes. Dies gilt auch für etwaige, auf Grund beson-
derer Vereinbarung durch unsere eigenen Fahrzeuge oder 
fracht- und verpackungsfrei erfolgten Lieferungen und 
auch in den Fällen, in denen uns der Vertragspartner mit 
dem Versand beauftragt. Es wird in diesem Falle keine 
Gewähr für die preisgünstigste Versandart übernommen. 

6.2.  Bei Annahme-, Abnahme-, Abruf- oder Abholverzug des 
Vertragspartners oder Verzögerung unserer Lieferungen oder 
Leistungen aus von dem Vertragspartner zu vertretenden 
Gründen, insbesondere bei schuldhafter Mitwirkungspflichtver-
letzung des Vertragspartners, geht die Gefahr eines zufälligen 
Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung zu dem 
Zeitpunkt auf den Vertragspartner über, an dem dieser in Ver-
zug gerät bzw. an dem die Lieferungen oder Leistungen bei 
pflichtgemäßem Verhalten des Vertragspartners vertragsge-
mäß hätten erfolgen können.  

6.3. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die beigestellte Ware 
entsprechend dem Neuwert gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, 
Wasser- und Transportschäden sowie sonstige versicherbare 
Schäden auf eigene Kosten zu versichern. Für die Lagerung 
von Lieferungen durch uns nach Gefahrübergang oder auf 
Wunsch des Vertragspartners sind wir zur Geltendmachung 
von Aufwendungsersatz bzw. Erhebung angemessener Ver-
gütung berechtigt. 

7. Eigentumsvorbehalt 
7.1.  Wir behalten uns das Eigentum an der Lieferung („Vorbe-

haltsware“) bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Ge-
schäftsverbindung mit dem Vertragspartner vor. Der Eigen-
tumsvorbehalt erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, 
soweit wir Forderungen gegenüber dem Vertragspartner in 
laufende Rechnung buchen (Kontokorrent-Vorbehalt). Bei ver-
tragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware 
zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Vorbehaltsware 
durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rück-
nahme der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt, der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Vertrags-
partners – abzüglich angemessener Verwertungskosten – an-
zurechnen.  

7.2 Der Vertragspartner ist berechtigt, die Vorbehaltsware im 
ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt uns je-
doch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-
Endbetrags (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forde-
rungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 
Abnehmer oder Dritte erwachsen. Stellt der Vertragspartner 
die Forderungen aus einer Weiterveräußerung der Vorbe-
haltsware in ein mit seinem Abnehmer bestehendes Kontokor-
rentverhältnis ein, so ist die Kontokorrentforderung in Höhe 
des anerkannten Saldos abgetreten; gleiches gilt für den „kau-
salen“ Saldo im Falle der Insolvenz des Vertragspartners. Zur 
Einziehung der abgetretenen Forderungen ist der Vertrags-
partner auch nach deren Abtretung ermächtigt. Unsere Befug-
nis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt – vorbehaltlich 
der insolvenzrechtlichen Regelungen – hiervon unberührt; je-
doch verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, 
solange der Vertragspartner seine Vertragspflichten nicht ver-
letzt, insbesondere seinen Zahlungsverpflichtungen ord-
nungsgemäß nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät so-
wie kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ge-
stellt ist oder keine Zahlungseinstellung vorliegt. 
Sicherungsübereignung oder Verpfändung werden von der 
Veräußerungsbefugnis des Vertragspartners nicht gedeckt.  

7.3 Bei Wegfall unserer Verpflichtung gemäß vorstehend Ziff. 7.2., 
die Forderungen nicht selbst einzuziehen, sind wir – vorbehalt-
lich der insolvenzrechtlichen Regelungen – berechtigt,  
� die Weiterveräußerungsbefugnis zu widerrufen und von 

unserem Rücknahme- und Verwertungsrecht nach 
Maßgabe von vorstehend Ziff. 7.1 Gebrauch zu machen 
und/oder 

� die Einziehungsermächtigung zu widerrufen und zu ver-
langen, dass der Vertragspartner uns die abgetretenen 
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Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazuge-
hörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 
(Dritten) die Abtretung mitteilt. 

7.4 Bei Beschädigung oder Abhandenkommen der Vorbehaltswa-
re sowie bei Sitz- und Wohnungswechsel hat uns der Ver-
tragspartner unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Ent-
sprechendes gilt bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen 
Dritter, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen 
und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO 
zu erstatten, haftet der Vertragspartner für den uns entstande-
nen Ausfall. Wird die Freigabe der Vorbehaltsware ohne Pro-
zess erreicht, können auch die dabei entstandenen Kosten 
dem Vertragspartner angelastet werden, ebenso die Kosten 
der Rückschaffung der gepfändeten Vorbehaltsware. 

7.5 Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch 
den Vertragspartner wird stets für uns vorgenommen. Wird die 
Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 
(Faktura-Endbetrag einschließlich Mehrwertsteuer) zu den 
Werten der anderen verarbeiteten Gegenstände zur Zeit der 
Verarbeitung bzw. Umbildung. 
Für die durch Verarbeitung bzw. Umbildung entstehende Sa-
che gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. An 
der durch Verarbeitung bzw. Umbildung entstehenden Sache 
erhält der Vertragspartner ein seinem Anwartschaftsrecht an 
der Vorbehaltsware entsprechendes Anwartschaftsrecht ein-
geräumt. 

7.6 Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen untrennbar vermischt oder verbunden, so er-
werben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhält-
nis des Wertes der Vorbehaltsware (Faktura-Endbetrag ein-
schließlich Mehrwertsteuer) zu den Werten der anderen ver-
mischten oder verbundenen Gegenstände zum Zeitpunkt der 
Vermischung oder Verbindung. Erfolgt die Vermischung oder 
Verbindung in der Weise, dass die Sache des Vertragspart-
ners als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass 
der Vertragspartner uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. 
Der Vertragspartner verwahrt das Alleineigentum oder das 
Miteigentum für uns. 

7.7 Bei der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware nach 
Verarbeitung oder Umbildung tritt der Vertragspartner seine 
Vergütungsansprüche in Höhe des Fakturaendbetrages (ein-
schließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderungen bereits jetzt 
sicherungshalber an uns ab.  
Haben wir aufgrund der Verarbeitung bzw. Umbildung oder 
der Vermischung bzw. Verbindung der Vorbehaltsware mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen nur Miteigen-
tum gemäß vorstehender Ziff. 7.5. oder 7.6. erworben, wird 
der Kaufpreisanspruch des Vertragspartners nur im Verhältnis 
des von uns für die Vorbehaltsware berechneten Endbetrages 
inklusive Mehrwertsteuer zu den Rechnungsendbeträgen der 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenstände im Voraus an 
uns abgetreten.  
Im Übrigen gelten für die im Voraus abgetretenen Forderun-
gen die vorstehenden Ziff. 7.2. bis 7.4. entsprechend.  

7.8  Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach ausländi-
schem Recht, in dessen Bereich sich unsere Vorbehaltsware 
befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt 
und der Abtretung in diesem Rechtsgebiet entsprechende Si-
cherung als vereinbart.  
Ist zur Entstehung solcher Rechte die Mitwirkung des Ver-
tragspartners erforderlich, so ist er auf unsere Anforderung hin 
verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Begründung 
und Erhaltung solcher Rechte notwendig sind.  

7.9  Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Vorbehaltsware 
pfleglich zu behandeln und auf seine Kosten instand zu halten; 
der Vertragspartner ist insbesondere verpflichtet, die Vorbe-
haltsware auf seine Kosten zu unseren Gunsten ausreichend 
zum Neuwert gegen Diebstahl, Raub, Einbruch, Feuer- und 
Wasserschaden zu versichern. Der Vertragspartner tritt alle 
sich hieraus ergebenden Versicherungsansprüche hinsichtlich 
der Vorbehaltsware schon jetzt an uns ab. Wir nehmen die 
Abtretung an.  

Darüber hinaus bleibt uns die Geltendmachung unserer Erfül-
lungs- bzw. Schadensersatzansprüche vorbehalten.  

7.10 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf 
Verlangen des Vertragspartners insoweit freizugeben, als der 
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.  

8. Leistungsbeschreibung, Mängelhaftung 
8.1. Die in unseren Leistungsbeschreibungen aufgeführten 

Beschaffenheiten legen die Eigenschaften unserer Liefe-
rungen und Leistungen umfassend und abschließend 
fest. Die Beschreibungen unserer Lieferungen und Leis-
tungen sind, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes be-
stimmt ist, Gegenstand von Beschaffenheitsvereinbarun-
gen und nicht von Garantien oder Zusicherungen. Erklä-
rungen unsererseits in Zusammenhang mit diesem Ver-
trag enthalten im Zweifel keine Garantien oder Zusiche-
rungen im Sinne einer Haftungsverschärfung oder Über-
nahme einer besonderen Einstandspflicht. Im Zweifel sind 
nur ausdrückliche schriftliche Erklärungen unsererseits in 
Bezug auf die Abgabe von Garantien und Zusicherungen 
maßgeblich. 

8.2  Bei Lieferungen setzen die Mängelrechte des Vertragspart-
ners voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschulde-
ten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist.  
Nach einer Mängelanzeige werden wir dem Vertragspartner 
unverzüglich mitteilen, ob die beanstandete Lieferung oder 
Teile hiervon an uns zurückzuschicken sind oder aber, ob zu-
zuwarten ist, bis diese von uns bei ihm abgeholt oder an Ort 
und Stelle überprüft werden. Bei von uns verlangter Rücksen-
dung hat der Vertragspartner die gleiche Versendungsform zu 
verwenden, die wir bei der Zusendung gewählt hatten.  

8.3  Mängelhaftungsansprüche jeder Art entfallen, wenn die 
Vertragsprodukte unsachgemäß behandelt, verwendet oder 
bearbeitet werden und der Vertragspartner nicht den Nach-
weis erbringt, dass die Mängel nicht durch vorbezeichnete 
Einwirkungen verursacht worden sind und dass die Mängelbe-
seitigung hierdurch nicht in unzumutbarer Weise für uns er-
schwert wird. 

8.4 Mängelansprüche des Vertragspartners bestehen nicht bei nur 
unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffen-
heit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauch-
barkeit unserer Lieferungen bzw. Leistungen.  

8.5 Soweit danach ein Mangel vorliegt, sind wir nach unserer 
Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder 
zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache bzw. einer 
Neuvornahme der Veredelung berechtigt. Wir sind berechtigt, 
Nacherfüllungsarbeiten auch durch Dritte ausführen zu lassen. 
Sollte eine der beiden oder beide Arten der Nacherfüllung un-
möglich oder unverhältnismäßig sein, sind wir berechtigt, sie 
zu verweigern. Wir können die Nacherfüllung auch verwei-
gern, solange der Vertragspartner seine Zahlungspflichten uns 
gegenüber nicht in einem Umfang erfüllt, der dem mangel-
freien Teil der erbrachten Lieferungen oder Leistungen ent-
spricht.  
Ersetzte Teile werden unser Eigentum. Für Ersatzlieferungen 
und Nachbesserungsarbeiten stehen dem Vertragspartner 
keine weitergehenden Rechte als für die ursprünglichen Ver-
tragsprodukte zu.  
Wir sind verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erfor-
derlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 

Arbeits- und Materialkosten zu tragen. Hat der Vertrags-
partner die mangelhafte Sache gemäß ihrer Art und ihrem 
Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an 
eine andere Sache angebracht, sind wir im Rahmen der 
Nacherfüllung verpflichtet, dem Vertragspartner die erforderli-
chen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und 
den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder ge-
lieferten mangelfreien Sache zu ersetzen. Diese Aufwen-
dungsersatzpflicht gilt, soweit sich die Aufwendungen nicht 
dadurch erhöhen, dass die Lieferung nach einem anderen Ort 
als zum Erfüllungsort verbracht wurde, es sei denn, die Ver-
bringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

8.6 Bei Unmöglichkeit oder Fehlschlagen der Nacherfüllung, 
schuldhafter oder unzumutbarer Verzögerung oder ernsthafter 
und endgültiger Verweigerung der Nacherfüllung durch uns 
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oder Unzumutbarkeit der Nacherfüllung für den Vertrags-
partner ist dieser nach seiner Wahl berechtigt, entweder den 
Kaufpreis entsprechend herabzusetzen (Minderung) oder vom 
Vertrag zurückzutreten (Rücktritt).   

8.7  Soweit diese ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
zu Voraussetzungen und Folgen der Nacherfüllung, der Min-
derung und des Rücktritts keine oder keine abweichenden 
Regelungen enthalten, finden die gesetzlichen Vorschriften zu 
diesen Rechten Anwendung. Für den Rückgriff des Vertrags-
partners gegen uns wegen von ihm im Zusammenhang mit 
der Mangelhaftigkeit einer neu hergestellten Sache getätigten 
Aufwendungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

8.8 Die Ansprüche des Vertragspartners auf Schadens- und 
Aufwendungsersatz, die mit Mängeln im Zusammenhang ste-
hen, richten sich ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des An-
spruchs – insbesondere auch in Bezug auf Ansprüche wegen 
Mängeln und Pflichtverletzungen, sowie deliktische Ansprüche 
– nach den folgenden Regelungen Ziff. 8.8.1 bis einschließlich 
Ziff. 8.8.4. 

8.8.1  Für Schäden haften wir gemäß den gesetzlichen Bestimmun-
gen unbeschränkt: 
� bei Vorsatz; 
� bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Ge-

sundheit; 
� bei Mängeln sowie sonstigen Umständen, die arglistig 

verschwiegen worden sind, oder 
� bei Mängeln, deren Abwesenheit garantiert oder soweit 

eine Garantie für die Beschaffenheit abgegeben worden 
ist. 

8.8.2  Des Weiteren haften wir gemäß den gesetzlichen Bestimmun-
gen für Schäden, wobei unsere Schadensersatzhaftung je-
doch (außer in den Fällen vorstehend Ziff. 8.8.1) auf den vor-
hersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt ist: 
� bei grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter, 

leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen; 
� bei leichter Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertre-

ter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsge-
hilfen, unter der Voraussetzung, dass durch diese we-
sentliche Vertragspflichten (Pflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf) verletzt 
werden. 

8.8.3 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unbe-
rührt. 

8.8.4 Soweit nicht vorstehend Ziff. 8.8. etwas Abweichendes gere-
gelt ist, sind weitere Ansprüche ausgeschlossen. 

8.9.  Regressansprüche des Vertragspartners gegen uns gemäß § 
478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, 
als der Vertragspartner mit seinem Abnehmer keine über die 
gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarun-
gen getroffen hat. Im Übrigen bleiben Ansprüche aus Herstel-
lerregress unberührt.  

9.  Haftung für Nebenpflichten 
Kann aufgrund Verschuldens von uns, unserer gesetzlichen 
Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen der gelieferte Ge-
genstand vom Vertragspartner infolge unterlassener oder feh-
lerhafter Ausführung von vor Vertragsschluss liegenden Vor-
schlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Ne-
benpflichten nicht vertragsgemäß verwendet werden, so gel-
ten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Vertragspartner 
die Regelungen vorstehend Ziff. 8.8. entsprechend.  

10. Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, Verordnungen 
und Vorschriften durch unser Unternehmen, Compliance 
10.1  Vom Vertragspartner geforderte Garantien, Verpflichtungen, 

Bestätigungen oder Erklärungen über die Einhaltung in- oder 
ausländischer öffentlich-rechtlicher Gesetze, Verordnungen 
und Vorschriften durch unser Unternehmen, insbesondere in 
den Bereichen Strafrecht, Korruption, Kartellrecht, Umwelt-
schutz, Menschenrechte, Arbeitssicherheit und Mindestlohn, 
begründen nur dann eine vertragliche Verpflichtung unserer-
seits gegenüber dem Vertragspartner, wenn wir diesen aus-
drücklich schriftlich zugestimmt haben.  
Entsprechendes gilt in Bezug auf die vom Vertragspartner 
geforderte Einhaltung von gesetzlich nicht bindenden Stan-
dards durch unser Unternehmen, wie z. B.  

• den „Supplier Code of Conduct“ auf Basis der 
CSR (Corporate and Social Responsibility)-
Grundsätze der UN,  

• die Grundsätze der Global Compact Initiative 
der UN in Form von „Leitprinzipien“ für die Wirt-
schaft bezüglich des Schutzes der Menschen-
rechte, der Abschaffung von Zwangs- und Kin-
derarbeit, der Beseitigung von Diskriminierung 
bei Einstellung und Beschaffung sowie der Ver-
antwortung für die Umwelt, 

• die ISO-Norm 26000 
• sonstige Verhaltenskodices des Vertragspart-

ners.  
10.2  Verletzen wir die für unser Unternehmen geltenden öffent-

lich-rechtlichen Regelungen, stehen dem Vertragspartner 
dem Grunde und der Höhe nach ausschließlich die gesetz-
lich vorgesehenen Rückgriffsrechte gegen uns zu, es sei 
denn, wir hätten weitergehenden Rechtsfolgen ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt. Dies betrifft insbesondere Kündi-
gungs- und Rücktrittsrechte, Vertragsstrafen, Schadenser-
satz-, Aufwendungsersatz und Freistellungsansprüche.  
Bei der Verletzung gesetzlich nicht bindender Standards 
kann der Vertragspartner nur ausdrücklich schriftlich verein-
barte Rechte gegen uns geltend machen. 

10.3  Einsichts- und Auditierungsrechte zugunsten des Vertrags-
partners zur Überwachung bzw. bei Verdacht von Verstößen 
in vorbenannten Bereichen gemäß Ziffer 10.1 (Compliance-
Verstöße) bedürfen einer ausdrücklichen schriftlichen Ver-
einbarung. Entsprechendes gilt in Bezug auf in diesen Be-
reichen geforderte Informationspflichten unsererseits. 

10.4 Wir haften nicht für Compliance-Verstöße Dritter, insbeson-
dere unserer Zulieferer, außer dies wurde ausdrücklich 
schriftlich vereinbart. 

11. Gesamthaftung, Rücktritt des Vertragspartners 
11.1  Die nachstehenden Regelungen gelten für Ansprüche des 

Vertragspartners außerhalb der Sachmängelhaftung. Uns zu-
stehende gesetzliche oder vertragliche Rechte und Ansprüche 
sollen weder ausgeschlossen noch beschränkt werden. 

11.2  Für die Haftung auf Schadensersatz – vorbehaltlich der 
gesondert geregelten Haftung wegen Verzuges (Ziffer 5.6) 
sowie Unmöglichkeit (Ziffer 5.8.) – gelten die Regelungen vor-
stehend Ziffern 8.8 entsprechend. Soweit eine gesetzliche 
Haftung greift, ist jedoch der vorhersehbare typischerweise 
eintretende Schaden maßgeblich und nicht der vertragstypi-
sche Schaden. Eine weitergehende Haftung auf Schadenser-
satz ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend ge-
machten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere 
für Ansprüche auf Schadensersatz neben der Leistung und 
Schadensersatz statt der Leistung wegen Pflichtverletzungen 
sowie für deliktische Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden 
gemäß § 823 BGB.  

11.3  Die Begrenzung nach Ziff. 11.2 gilt auch, soweit der Vertrags-
partner Aufwendungen verlangt.  

11.4  Ein Verschulden unserer gesetzlichen Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen ist uns zuzurechnen.  

11.5  Die gesetzlichen Regelungen über die Beweislast bleiben 
unberührt. 

11.6  Soweit die Haftung uns gegenüber ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  

11.7  Der Vertragspartner kann im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen vom Vertrag nur zurücktreten, wenn wir die 
Pflichtverletzung zu vertreten haben. In den Fällen von Ziffer 
8.6. (fehlgeschlagene Nacherfüllung etc.) und bei Unmöglich-
keit verbleibt es jedoch bei den gesetzlichen Voraussetzun-
gen; für das Rücktrittsrecht des Vertragspartners bei Verzöge-
rung unserer Lieferungen oder Leistungen sind die Regelun-
gen vorstehend Ziff. 5.5.3., 5.5.4. und 5.7 maßgeblich. Der 
Vertragspartner hat sich bei Pflichtverletzungen innerhalb ei-
ner angemessenen Frist auf unsere Aufforderung hin zu erklä-
ren, ob er wegen der Pflichtverletzung vom Vertrag zurücktritt 
oder auf der Lieferung besteht.  

12. Exportkontrolle und Zoll, Freistellung 
12.1  Hinsichtlich der von ihm beigestellten Fertigungsmittel ist der 

Vertragspartner verpflichtet, uns über etwaige Genehmi-
gungserfordernisse oder Beschränkungen bei (Re-)Exporten 
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nach deutschen, europäischen und US Ein- oder Ausfuhr- 
sowie Zollbestimmungen sowie nach den Ausfuhr- und Zoll-
bestimmungen des Ursprungslandes der beigestellten Ferti-
gungsmittel rechtzeitig schriftlich zu unterrichten. Der Ver-
tragspartner ist verpflichtet, insoweit folgende Informationen 
rechtzeitig zur Verfügung zu stellen:  
- Material-, Dokumenten- oder sonstige Identifikations-

nummer des Vertragspartners 
- Beschreibung des beigestellten Fertigungsmittels 
- alle auf das Fertigungsmittel anwendbaren Ausfuhrlis-

tennummern einschließlich der Export Control Classifica-
tion Number gemäß U.S. Commerce Control List (ECCN) 

- handelspolitischer Warenursprung 
- statistische Warennummer (HS-Code) 
- einen Ansprechpartner in seinem Unternehmen zur Klä-

rung etwaiger Rückfragen. 
12.2  Der Vertragspartner ist verpflichtet, uns unverzüglich über 

etwaige Änderungen der Genehmigungspflichten betreffend 
die von ihm beigestellten Fertigungsmittel, sei es aufgrund 
technischer oder gesetzlicher Änderungen oder behördlicher 
Feststellungen, zu unterrichten.  

12.3  Der Vertragspartner haftet uns für alle zusätzlichen Kosten 
und Aufwendungen, die wir wegen der Nichteinhaltung der 
vorstehenden Verpflichtungen des Vertragspartners zu tra-
gen haben und stellt uns insoweit auf erstes Anfordern frei.  

13. Verjährung 
13.1  Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Män-

geln der Lieferungen bzw. Leistungen – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – beträgt vorbehaltlich nachfolgend Ziff. 13.3 ein 
Jahr. 

13.2  Die Verjährungsfrist nach Ziff. 13.1. gilt auch für sämtliche 
Schadensersatzansprüche gegen uns. 

13.3  Die Verjährungsfrist nach Ziff. 13.1 gilt generell nicht im Fall 
des Vorsatzes. Sie gilt auch nicht bei arglistigem Verschwei-
gen eines Mangels oder bei einer Garantie für die Beschaf-

fenheit der Ware, für Schadensersatzansprüche in den Fällen 
von Ziff. 8.8.1, 8.8.2 und 8.8.3 sowie die gesetzlichen Ansprü-
che und Rechte des Vertragspartners auf Rückgriff gegen uns 
infolge der Mangelhaftigkeit einer von uns neu hergestellten 
Sache.. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.  

13.4  Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die 
gesetzlichen Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die 
Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fris-
ten unberührt.  

13.5  Die Ansprüche auf Minderung und die Ausübung eines 
Rücktrittsrechts sind ausgeschlossen, soweit der Nacherfül-
lungsanspruch verjährt ist. Der Vertragspartner kann in die-
sem Fall aber die Zahlung der Vergütung insoweit verweigern, 
als er aufgrund des Rücktritts oder der Minderung dazu be-
rechtigt sein würde. 

14. Forderungsabtretungen durch den Vertragspartner 
Forderungen gegenüber uns in Bezug auf die von uns zu er-
bringenden Lieferungen oder Leistungen dürfen nur mit unse-
rer vorherigen schriftlichen Zustimmung abgetreten werden. 

15. Rechte an Know-how und Erfindungen 
Bei uns vorhandene bzw. während der Durchführung der mit 
uns abgeschlossenen Verträge gewonnene geheime, hoch-
wertige und fortschrittliche Kenntnisse (Know-how) sowie Er-
findungen und etwaige diesbezügliche gewerbliche Schutz-
rechte stehen – vorbehaltlich gesonderter Vereinbarung bzw. 
der dem Vertragspartner nach Sinn und Zweck des Vertrags-
verhältnisses zustehenden Nutzung oder Verwendung der Lie-
fergegenstände – allein uns zu.  

16. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht, salva-
torische Klausel 

16.1. Vorbehaltlich besonderer Vereinbarung ist Erfüllungsort für 
beide Vertragsparteien ausschließlich unser Geschäftssitz. 

16.2.  Ist der Vertragspartner Kaufmann im Sinne des Handelsge-
setzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Ge-
richtsstand für alle Verpflichtungen aus und in Zusam-
menhang mit dem Vertragsverhältnis – auch für Wechsel- 
und Schecksachen – der Sitz unseres Unternehmens oder 
nach unserer Wahl auch der Sitz des Vertragspartners. 
Vorstehende Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch ge-
genüber Vertragspartnern mit Sitz im Ausland. 

16.3.  Für alle Rechte und Pflichten aus dem zwischen uns und dem 
Vertragspartner bestehenden Vertragsverhältnis kommt aus-
schließlich und ohne Rücksicht auf kollisionsrechtliche Rege-
lungen das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts ( CISG: Übereinkommen der Ver-
einten Nationen über Verträge über den internationalen Wa-
renkauf vom 11.04.1980 ) zur Anwendung. 

16.4 Sollte eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger mit 
uns getroffener Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, 
so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstiger Bestimmungen 
oder Vereinbarungen nicht berührt. 

 


